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Nicht in den hier vorliegenden Untersuchungsbereich würde grund-
sätzlich die Herbeiziehung Karls d. Einfältigen zum Königtum gehö-
ren, auf die Odo, der erste westfränkische König aus dem Haus der 
Robertiner, sich 893 hatte einlassen müssen, um seine Gegner zu be-
schwichtigen242. Doch gibt es zu diesem Doppelkönigtum eine Nach-
richt, die für die hier herausgearbeiteten Auslösemomente und tieferen 
Hintergründe der designativen Nachfolgeregelung an sich ein weiteres 
Beweisstück liefert: Odo vero rex venit ad quoddam castrum super 
fluvium Isam, […] ibique graviter infirmari coepit. Qui dum languor 
per dies singulos incresceret, omnibus rogare coepit, ut Karolo servarent 
fidem 243. Wiederum hat sich ein dem Tode entgegengehender König 
um die Zukunft seines Reiches gesorgt, wobei hier ganz eindeutig des-
sen innerer Friede im Vordergrund steht. Er war Odo wichtiger als die 
Aussicht, nach seinem Tod das karolingische Königtum einer weiteren 
Kraftprobe auszusetzen, es vielleicht gar ganz aus der Königsherrschaft 
zu verdrängen. Wie seine Entscheidung ausgesehen hätte, wenn er 
männliche Nachkommen gehabt hätte, steht auf einem anderen Blatt. 
Dass er nicht seinen Bruder Robert zu lancieren versucht hat, ist als 
erneuter Anhaltspunkt dafür zu werten, dass designative Nachfolgere-
gelungen in der Regel nur in der direkten Generationenfolge gelingen 
konnten. 

7. Das Fortleben der designativen Nachfolgeregelungen im  
Ostfrankenreich

Im Ostfrankenreich, wie es sich nach dem Tod Ludwigs d. Frommen 
und dem Vertrag von Verdun244 (843) unter der langjährigen und 
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